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I. 
 
Der vom Auftraggeber angegebene Leistungsumfang gilt hinsichtlich Speisen- und Getränkefolge, 
Personenanzahl, Dekorationswunsch, sowie Beginn und Ende der Veranstaltung mit Unterschrift 
des Auftraggebers als verbindlich vereinbart. 
 
Der Auftragnehmer behält sich vor, in der Menüzusammenstellung eine Änderung für den Fall 
vorzunehmen, dass aus Gründen, die nicht vom Auftragnehmer, seinen gesetzlichen Vertretern 
und Erfüllungsgehilfen zu vertreten sind, Teile des Menüs durch andere gleichwertige Speisen 
oder Getränke ersetzt werden müssen. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Ersatzprodukt dem 
Charakter des ersetzen Produktes möglichst nahe kommt. Sollte die notwendige Ersatzbeschaffung 
beim Wareneinsatz eine Kostensteigerung von mehr als 5 % bedingen, wird der die 5 % 
übersteigende Kostenanteil auf den vereinbarten Preis aufgerechnet. 
 
 

II. 
 
Der durch den Auftraggeber angegebene und durch Unterschrift bestätigte Leistungsumfang dient 
als Berechnungsgrundlage. Mehrungen im Leistungsumfang und der Getränkeumsatz werden 
nach dem tatsächlichen Anfall in Rechnung gestellt. 
 
Über geringfügige Schwankungen (bis zu 10%) in der Anzahl der zu bewirtenden Gäste ist 
spätestens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn der Auftragnehmer schriftlich zu informieren. 
 
Bei einer Reduzierung der Personenanzahl um mehr als 10 % bzw. einer Stornierung des Auftrages 
später als 14 Tage (bei Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen) bzw. 7 Tage (bei 
Veranstaltungen bis zu 30 Personen) vor Veranstaltungsbeginn ist der Auftragnehmer berechtigt, 
50 % des sich aus der Bestellung ergebenden Menüpreises bzw. 50 % des sich aus der Reduzierung 
der Personenanzahl ergebenden Minderumsatz in Rechnung zu stellen. 
 
Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche des Auftragnehmers gegen Nachweis 
bleibt hiervon unberührt. Dem Auftraggeber bleibt vorbehalten nachzuweisen, es sei kein 
Schaden oder ein erheblich geringerer Schaden als die Pauschale entstanden. 
 
Bei einer erheblichen Reduzierung der Personenanzahl (> 20 %) behält sich der Auftragnehmer vor, 
die auf der Basis der ursprünglichen Personenzahl ausgewählten Tische oder Räume zu ändern 
und die Gäste anderweitig zu platzieren. Der Auftragnehmer wird bemüht sein, den 
Platzierungswünschen des Bestellers, soweit wie möglich, entgegen zu kommen. 
 
 
 



III. 
 
Für den Fall, dass der Auftrag nicht vom Auftraggeber selbst oder dem gesetzlichen Vertreter des 
Auftraggebers erteilt wird, erklärt der Auftraggeber mit seiner Unterschrift unter den Auftrag, 
hierzu vom Auftraggeber ermächtigt zu sein. Vertragspartner des Seehaus im Englischen Garten 
und damit Rechnungsadressat bleibt der Auftraggeber, auch für den Fall, dass der Auftrag im 
Rahmen einer Gesamtdienstleistung für einen Dritten erfolgt. 
 
 

IV. 
 
Bei Bestellung sind 50 % des sich aus der Bestellung ergebenden Menüpreises als Vorauszahlung 
vom Auftraggeber zu leisten. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der 
Veranstaltung abzulehnen, falls diese Vorauszahlung nicht spätestens 14 Tage vor der 
Veranstaltung geleistet wird. Bei der Zahlungsanweisung sind das Datum und der Name der 
Veranstaltung anzugeben. 
 
Die Schlussrechnung ist am Ende der Veranstaltung zur Zahlung fällig. Eine andere 
Zahlungsweise ist schriftlich vor Durchführung der Veranstaltung zu vereinbaren. Mündliche 
Nebenabreden bedürfen für ihre Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. Die Durchführung 
des Auftrages erfolgt ausschließlich zu den AGBs des Auftragnehmers. 
 
 

V. 
 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers, sofern der Auftraggeber  Ansprüche gegen 
diese geltend macht.  
Vom vorgenannten Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund 
einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren 
Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Von dem Haftungsausschluss 
ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Auftragnehmers, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen.  Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben 
unberührt.  
 
 

VI. 
 
Die Abtretung oder Verpfändung von dem Auftrageber gegenüber dem Auftragnehmer 
zustehenden Ansprüchen oder Rechten ist ausgeschlossen, sofern der Auftragnehmer nicht 
schriftlich zustimmt. Zur Zustimmung ist der Auftragnehmer nur verpflichtet, wenn der 
Auftraggeber ein berechtigtes Interesse an der Abtretung oder Verpfändung nachweist.  
 
 

VII. 
 
Ein Aufrechnungsrecht des Auftraggebers besteht nur, wenn seine zur Aufrechnung gestellte 
Forderung rechtskräftig festgestellt wurde oder unbestritten ist.  
 



 
VIII. 

 
Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Auftragnehmer  und dem Auftrageber findet 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.  Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber ist 
der Sitz des Auftragnehmers, sofern es sich bei dem Auftraggeber um einen Kaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.  
 
 

IX. 
 
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird davon 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  


